
Abschnitt I 

Anerkennung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten

§ 1 

Niedrigschwellige Betreuungsangebote

§ 2 

Anerkennungsvoraussetzungen

Landesverordnung über niedrigschwellige Betreuungsangebote, 

ehrenamtliche Strukturen und Selbsthilfe sowie Modellvorhaben zur Erprobung 

neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen 

(Betreuungsangebotelandesverordnung – BetrAngLVO M-V)

Vom 16. Dezember 2010



 

Abschnitt II 

Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten, 

Modellvorhaben,  ehrenamtlichen Strukturen und 

der Selbsthilfe 

 

§ 3 

Allgemeines

§ 4 

Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote



 

§ 5 

Förderung von Modellvorhaben

§ 6 

Förderung von Betreuungsangeboten 

ehrenamtlich Tätiger

 

§ 7 

Förderung der Selbsthilfe

- 

§ 8 

Art und Dauer der Förderung



§ 9 

Finanzierung

Abschnitt III 

Zuständigkeiten 

 

§ 10 

Zuständige Behörde

Abschnitt IV 

Inkrafttreten 

 

§ 11 

Inkrafttreten

 Der Ministerpräsident Die Ministerin für Soziales  

  und Gesundheit 

 Erwin Sellering Manuela Schwesig


